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Himmels- und Schutzbriefe im Baselbiet

Von Paul Suter

Der Himmelsbrief1 führt seinen Namen nach der Legende, wonach
er ein vom Himmel gesandter Brief sei. Die Himmelsbriefe wollen
schriftliche Offenbarungen des göttlichen Willens sein. Nach ihrem
Inhalt sind es Schutzbriefe, denen die magische Kraft innewohnt, vor
Krankheiten, Blitzschlag, Feuersbrunst, Unfällen und Waffengewalt zu
schützen. Dieser Schutz ist meistens an die Forderung der Heilighaltung

des Sonntags gebunden. Bei Nichterfüllung der Gebote (Sonntagsruhe,

Ehrung der Eltern, Mitleid mit den Armen) werden Krieg, Pestilenz,

Hungersnot angedroht, während bei der Erfüllung Vergebung der
Sünden und ein «fröhlicher Abschied» von dieser Welt in Aussicht
stehen.

Zur Geschichte der Himmelsbriefe

Nach dem Inhalt sind die Himmelsbriefe christlichen Ursprungs; sie

finden sich auch bei allen Konfessionen in der christlichen Welt. Die
Form der Briefe wurzelt aber in älteren Vorstellungen. Durch sie tritt
der Himmelsbrief in das weite Gebiet der allgemeinen Religionsgeschichte.

Der Kern der Himmelsbriefe ist die schriftliche Offenbarung
der Gottheit. Damit verbinden sich zwei verschiedene Eigenschaften:
die magische Auffassung des heiligen Wortes und der Glaube an die
Zauberkraft des Textes sowie des Schriftstückes.

Das älteste Zeugnis eines Himmelsbriefes findet sich in einem ägyptischen

Totenbuch. Später erscheint der Himmelsbrief bei den Griechen
und bei den Römern.Weitere Beweise liefern das Judentum durch das

Sinai-Gesetz (2 Mose 20,1) «dass ich dir gebe steinerne Tafeln und Gesetze,
die ich geschrieben habe» und das Neue Testament in den sieben
Sendschreiben an die Christengemeinden in Kleinasien, von denen in der

Offenbarung Johannis, Kapitel 2 und 3 ausführlich die Rede ist. Es sind
Christusbriefe; eine grosse Stimme wie eine Posaune diktiert sie, und
Johannes ist der Vermittler dieser Briefe an die Gemeinden. Aus dem frühen

Mittelalter kennt man Himmelsbriefe in Spanien und Frankreich,
die in der Form von Sonntagsbriefen die Forderung enthalten, den

Sonntag zu heiligen. Den gleichen Zweck erfüllte später im 14. Jahrhundert

der Feiertagschristus, ein grossformatiges kirchliches Wandbild,
zum Beispiel in Rhäzüns GR und in Ormalingen BL. Es bringt sinnbild-
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lieh zum Ausdruck, dass die Menschen durch missbräuchliche Sonntagsarbeit

den Heiland verwunden3.
Die genannten Beispiele sprechen für den kirchlichen Ursprung der

Himmelsbriefe. Später hat sich die Kirche aber von den Himmelsbriefen

distanziert, als im Volksglauben die magischen Kräfte der Briefe in
den Vordergrund traten. Die Reaktion der Kirche blieb aber im grossen
und ganzen ohne Wirkung. In Not- und Kriegszeiten wurden die
Himmelsbriefe in den späteren Jahrhunderten bis in die Zeit des Ersten
Weltkrieges wieder hervorgeholt und als eigentliche Schutzbriefe in

ganz Europa verbreitet. Die volkskundliche Forschung unterscheidet
zwei Typen:

Der Gredoria-Typus ist eine Verheissung von Glück und Segen,
Schutz gegen Feuer und Wasser, Zusage der Sündenvergebung und eines
leichten Todes. Alle diese Verheissungen sind an die Erfüllung der
Sonntagsheiligung gebunden. Das Wort Gredoria ist ein magischer Buchstaben-

und Wortzauber.
Der Holstein-Typus lokalisiert den Brief in Holstein in

Nordwestdeutschland und gibt als Jahr der ersten Abschrift 1721 oder 1724 an. Es

werden verschiedene Orte angegeben, wo der Brief «in der Luft gehangen».

Er enthält die Verheissungen und Forderungen wie der Gredoria-
Typus, ausserdem einen Waffensegen. Wer den Brief um den Hals hänge,

werde von keiner Kugel getroffen.

Himmels- und Schutzbriefe im Baselbiet

Mit einer Ausnahme (Birsfelden) wurden einige dieser interessanten
Dokumente des Volksglaubens im oberen Kantonsteil vorgefunden, wo
übrigens auch die Baselbieter Sagensammlung4 eine reiche Ernte
einbrachte.

Es ist wohl möglich, dass weitere Himmelsbriefe sich auf den Estrichen

alter Bauernhäuser vorfinden. Archive und Museen sind gerne
bereit, solche Briefe in Obhut zu nehmen oder sie für die volkskundliche
Forschung zu kopieren.

Titterten

In den dreissiger Jahren erhielten wir für die Historische Sammlung
der Sekundärschule Reigoldswil von Walter Miesch, Sekundarschüler

aus Titterten (Hof Erli), einen Himmelsbrief, der nach den Schriftzügen

aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert stammen dürfte (Abb. 1).

Vom gleichen Dorf berichtete Pfarrer Heinrich O. Kühner, von 1936
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Abb. 1

Himmelsbrief aus Titterten. Original in der Historischen Ortssammlung Reigoldswil.

bis 1941 Pfarrer in der Kirchgemeinde Reigoldswil-Titterten, er habe in
mindestens drei Häusern solche Briefe (im Dachgebälk versteckt) festgestellt

und «als junger Eiferer in seiner Gegenwart verbrennen lassen»

Ein gantz neuer Wahrhahafftiger und Trauriger Wahrnungsbricht

von dem am 29. Wintermonat 1721 zu Wenkenburg in der Luft gehangen

Brieff, welchen Gott hat sehen lassen vor und in der Stadt also dass niemand
weis, worauf oder woran er hangt, ist aber mit guldinen Buchstaben
geschrieben und von Gott durch den Engel gesant, wer ihn Lust hat
abzuschreiben, zu dem neigt er sich, wer aber nicht Lust hat, ihn abzuschreiben,

für den flucht er in die Luft.

Erstlich heisst es in diesem Brief,

ich gebiete euch, dass ihr am Sonntag nicht arbeiten sollet, sondern mit
Andacht fleissig in die Kirchen gehen undfleissig beten. Und unter dem A nge-
sieht euch nicht schmücken. Zum andern solltet ihr keine fremde Haar oder

Perrügen tragen noch Hoffart darmit treiben. Von euren Reichthümmem
söllent ihr den Armen auch mittheilen und glauben, dass dieser Brief mit
Gottes eigener Hand geschrieben ist, und von Jesu Christo uns ist aufgesetzt,

auf dass ihr nicht thut wie das unvernünftige Vieh. Ihr habt 6 Tag in der
Wochen eure Arbeit zu verrichten, aber den Sonntag sollet ihr mir heiligen.
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Wollet ihr mir es aber nicht thun, so will ich Krieg, Pestilentz und Hungers-
noth aufErden schicken und mit vielen Plagen euch strafen, auf dass ihrs

hart empfindet.
Zum dritten gebiete ich euch, dass ihr am Samstag nicht zu spät arbeitet
und am Sonntagfrüh wieder zu der Kirchen gehet, ein jeder, er sei jung oder

alt, (soll) in wahrer Andacht seine Sünden bekennen, aufdass sie euch vergeben

werden.

Zum Vierten begehret nicht Gold

oder Silber, treybet nicht Bescheiss mit keinen Sachen, noch Hoffart, noch

Fleischeslust und Begierden, sondern gedenket, dass ich alles gemacht habe

und wieder zerschmeissen kann. Einer rede dem andern nichts Böses nach

und freue dich nicht wenn dein Nächster arm wird, sondern habe Mitleid
mit demselbigen. Ihr Kinder, ehret Vatter und Mutter, so wird es euch wohl
gehen. Wer das nicht glaubet und nicht haltet, der ist verloren und
verdammt. Jesus Christus hat das mit seiner eigenen Hand geschrieben. Wer es

widerspricht und von mir absteht, der soll meiner Hülf nicht zu gewarten
haben. Wer den Brief hat und nicht offenbaret, der sei verflucht von der
herrlichen Kirchen Gottes und von meiner allmächtigen Hand verlassen.

Dieser Brief wird einem jeden gegeben abzuschreiben und sollten eure
Sünden so viel sein als Sand am Meer und Gras aufdem Feld, so sollen sie

doch vergeben werden, so ihr glaubet und haltet, was dieser Briefsagt. Ich

werde euch am jüngsten Tagfragen und ihr werdet mir eurer Sünden wegen
nicht ein Wort können antworten. Wer diesen Briefhat zu Haus, den wird
kein Wetter verschmeissen oder

Donner erschlagen. Vor Feuer und

Wasser wird er bewahret und sicher sein. Welche Person den Briefhat und
bey sich trägt und den Menschenkindern offenbaret, der soll einen fröhlichen

Abschied von dieser Welt nehmen und empfangen. Haltet meinen
Befehl, den ich euch gegeben durch meinen Diener, welchen ich gesandt habe,

ich, ein Apostel noch, für euch gegeben zu Wenkenburg, in der Luft gehangen

den 29. Wintermonat 1721. Jahres.

Nachricht über diesen Brief

Du Menschenkind, bedenke doch, was sich hier zugetragen,
Gott hat es so gefügt und das ist seine Hand.

Er wolle, dass wir nicht seine Strafe müssen tragen.
Ach Herr, behüte selbst die Stadt und unser Land,
Anbey lass uns der Ruh noch lange Zeit gemessen

Und deine Gnadenström beständig auf uns/Hessen!



Himmels- und Schutzbriefe im Baselbiet 275

Reigoldswil

Der Brief aus Reigoldswil hat den gleichen Wortlaut wie der Brief aus

Titterten. Er wurde 1986 von Paul Probst-Vögelin, geb. 1900, der
Historischen Sammlung der Sekundärschule übergeben. Wahrscheinlich

stammt er aus dem «Bad», dem Geburtshaus des Donators, im Dorfteil
Oberbiel von Reigoldswil. Nach dem Schrifttypus (Fraktur) ist er in die

erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zu datieren. Vielleicht ist er sogar die

Kopie eines Titterter Briefes (Abb. 2).
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Abb. 2
Himmelsbrief aus Reigoldswil. Original in der Historischen Ortssammlung Reigoldswil,
19. Jahrhundert. Der Text entspricht dem Himmelsbrief aus Titterten, Format 22x35 cm.

Birsfelden

Der Haus- und Schutzbrief von Birsfelden präsentiert sich als Druckblatt

mit kolorierter Lithographie, Format 41,5x33,2 cm. Er befindet
sich in der Sammlung des Schweiz. Museums für Volkskunde in Basel.

Nach der handschriftlichen Bemerkung des einstigen Besitzers «gehörte

(er) früher einem nach Schleswig-Holstein gezogenen Soldaten, Ao.
1850 aus Deutschland nach Birsfelden gekommen». Spätere Besitzer:
Dr. G. Frey, e(x) dono J. U. Walser, Birsfeld 3. Mai 1851 (J. U. Walser,
Pfarrer und Journalist, 1833-1838 Pfarrer in Liestal, weggewählt).
Holstein-Typus mit Waffensegen (Abb. 3):
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Haus- und Schutzbrief aus Birsfelden. Kopf des Druckblattes, 19. Jahrhundert. Neuruppiner
Bilderbogen No. 2204 aus dem Verlag von Gustav Kühn in Neu-Ruppin. Original im

Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel (Inv. Nr. VI 9950).

«Wer diesen Brief bei sich trägt den wird nichts treffen von des Feindes

Geschütz und er wird vor Dieben und Räubern gesichert sein. Er darfsich

nicht fürchten vor Degen, Gewehren, Pistolen, denn, so wie man auf ihn
anlegt, so müssen durch den Tod und Befehl Jesu Christi alle Geschütze stille
stehen, ob sichtbar oder unsichtbar».

Rothenfluh

Die Handschrift von Rothenfluh erweist sich als eine Wiedergabe der

ersten vierzehn Verse des 1. Kapitels des Johannes-Evangeliums. Das

schwer lesbare Schriftstück wurde von uns mithilfe von Dr. Hans Sutter,

Staatsarchivar, im Jahre 1985 entziffert. Offensichtlich diente es als

Schutzbrief, wobei dem 1. Vers «Im Anfang war das Wort, und das Wort
war bei Gott, und Gott war das Wort», magische Bedeutung beigemessen

wurde (Abb. 4)6.
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Im anfang war das wort und das wort war bey Gott und Gott

war das wort dasselbige war im anfang bey Gott alle Dinge und durch

dasselbig ist nichts gemacht, was gemacht ist, in jhm war das

Leben und das Leben war das Licht der Menschen

und das Licht scheinet in der Finsternis und die Finsternis
habends nicht begrifen. Es war ein Mensch von Gott gesandt

der hies Johanes, derselbige kam zum Zeugnis, das er von
dem Licht zeugete aufdas sie alle durch jhn glauben.

Es war nicht das Licht sonder das er zeugete von dem Licht.
Dis war das wahrhaftige Licht welches alle Menschen erleuchtet

die in die weit komen. Es war in der weit und die weit ist
durch dasselbige gemacht. Aber die weit kante es nicht. Er kam

in sein eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
Wie viele i(h)n aber aufgenohmen, denen gab er die Macht Gottes

Kinder zu werden, die an seinen Nahmen glauben, welche

nicht von dem Geblüte noch von dem Willen des Fleisches noch

von dem Willen eines Manes sondern von Gott gebohren sind.

Und das wort war fleisch und wohnte under uns und wir sahen

seine Herlichkeit, eine Herlichkeit als des eingebohren Sohn

Sohn von Vater voller Gnad und Wahrheitt IHS IHS IHS (Jesus)

Wo Gott und ein wahrer Glauben ist da verschwinden
des Teufels Renk und List in seinem Garn

jhnen verlohren jhm Benderen werden gefunden.
Cristus hatt uns erlöst durch seine Streich und Wunden.
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Alb. 4.
Sciutzbrief aus Rothenfluh. Original im Besitz von Paul Schaub-Börlin, Rothenfluh.
Erde 18. Jahrhundert, Schriftbild 21x16 cm. Schriftprobe: Schluss des Schutzbriefes.
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A nmerkungen

Bei der Beschaffung der einschlägigen Literatur war ich auf die Mithilfe von lie. phil.
Dominik Wunderlin und des Schweizerischen Instituts für Volkskunde in Basel angewiesen.
Hierfür meinen herzlichen Dank!
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3
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6 Das Original befindet sich im Besitz von Paul Sehaub-Börlin, Rothenfluh BL.
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